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Kapitel I 
  Einleitung 

 
 

1. Die Vereinten Nationen haben ein außerordentlich schwieriges Jahr hinter sich ge-
bracht. Der Sicherheitsrat musste sich mit den Kontroversen um die Irakkrise und die 
Nachkriegsrolle der Organisation befassen. Die Nachfrage nach Friedenssicherungseinsät-
zen aus mehreren Ländern, die gerade einen gewaltsamen Konflikt überwunden hatten, 
stieg sprunghaft an. Der internationale Terrorismus und die Gefahr eines Einsatzes von 
Massenvernichtungswaffen warfen einen Schatten über alle Völker der Welt. Gleichzeitig 
sahen sich die Vereinten Nationen mit der stark zunehmenden Verbreitung von Infektions-
krankheiten sowie mit anhaltenden Herausforderungen in Gestalt von extremer Armut und 
Hunger, Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und humanitären Notstandssitua-
tionen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund setzte ich im vergangenen November eine 
Hochrangige Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel ein, mit dem Auf-
trag, die Bedrohungen zu untersuchen, denen wir uns gegenübersehen, unsere gegenwärti-
gen Politiken, Verfahren und Institutionen zu evaluieren sowie kühne und durchführbare 
Empfehlungen abzugeben. 

2. Wir sollten uns daran erinnern, dass die 
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6. Die kritische Situation in Afrika und die Not seiner Völker ist ein Anliegen von 
höchstem Vorrang. Der bewaffnete Konflikt in Darfur im Westen Sudans ist eine bittere Er-
innerung an das Andauern tödlicher Konflikte auf dem Kontinent. Die Hälfte der afrikani-
schen Bevölkerung lebt in Armut, und Afrika ist die einzige Region, in der die Zahl der 
mangelernährten Kinder zu- und nicht abnimmt. Die HIV/Aids-Pandemie hat etwa 15 Mil-
lionen Menschenleben in Afrika gefordert und hat nach wie vor verheerende soziale und 
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Kapitel II 
  Herbeiführung von Frieden und Sicherheit 

 
 

11. Millionen von Zivilpersonen auf der ganzen Welt werden auch weiterhin von gewalt-
samen Binnenkonflikten in Mitleidenschaft gezogen, die durch ihre Ausdehnung auch auf 
benachbarte Länder eine noch umfassendere Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit darstellen. Häufig durch eine wenig partizipative und rechenschafts-
pflichtige Regierungs- und Verwaltungsführung seitens der politischen Führungsspitzen 
ausgelöst, können solche Kriege ethnische und religiöse Unterschiede für ihre Zwecke 
ausbeuten und auf dem Nährboden wirtschaftlicher Interessen gedeihen. Die an diesen 
Kriegen beteiligten Parteien schenken dem Unterschied zwischen Kombattanten, Zivilper-
sonen und humanitären Helfern oft keine Beachtung, ja, es werden Zivilpersonen vorsätz-
lich angegriffen, Kinder werden zwangsrekrutiert, und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen 
werden zu strategischen Zielscheiben. Zudem geben die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen und der Terrorismus nach wie vor Anlass zu großer Besorgnis.  

12. Die Vereinten Nationen setzen auch weiterhin eine Vielzahl von Mitteln ein, ein-
schließlich Präventivdiplomatie, Friedensschaffung, Friedenssicherung und Friedenskonso-
lidierung, um Mitgliedstaaten bei der Bewältigung interner sowie traditionellerer zwi-
schenstaatlicher Konflikte behilflich zu sein. Während der vergangenen 12 Monate kamen 
alle diese Mittel zum Einsatz, von der Bereitstellung Guter Dienste in mehreren heiklen 
Streitfällen über eine Kombination aus Friedenssicherung und Friedensschaffung im Falle 
Westsaharas und Zyperns bis zur Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit in Sierra 
Leone. Darüber hinaus setzten die Entwicklungsorganisationen der Vereinten Nationen ihre 
Bemühungen fort, den Mitgliedstaaten dabei zu helfen, die tiefer liegenden Ursachen von 
Konflikten anzugehen und langfristige Kapazitäten zur friedlichen Beilegung von Streitig-
keiten aufzubauen. 

13. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Friedenskonsolidierungs- und Friedenssiche-
rungsmissionen erneut an, wodurch zwar die zentrale Rolle unserer Organisation bei der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Beweis gestellt wurde, 
aber gleichzeitig auch unsere personellen und materiellen Ressourcen in zunehmende Ma-
ße strapaziert wurden. 

 
 

  Konfliktverhütung und Friedensschaffung 
 
 

14. Auf Grund der gravierenden Verschlechterung der Sicherheitslage in Irak beschloss 
ich, das internationale Personal der Hilfsmission der Vereinten Nationen für Irak (UNAMI) 
sowie der Einrichtungen, Programme und Fonds der Vereinten Nationen vorübergehend an 
Standorte außerhalb des Landes zu verlegen. Das System der Vereinten Nationen steuerte 
jedoch weiterhin ein breites Spektrum an grundlegenden Hilfstätigkeiten in allen Teilen 
Iraks, sowohl von innerhalb als auch außerhalb des Landes. 

15. In seiner Resolution 1483 (2003) ersuchte mich der Sicherheitsrat, das "Öl-für-
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fonds für Irak übertragen. Das Büro für das Irak-Programm schloss seine Tätigkeit am 
31. Mai ab. 

16. In seiner Resolution 1511 (2003) bat der Sicherheitsrat den Regierungsrat Iraks, bis 
ä9(Ira)
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rimsregierung zusammenarbeiten und einen Dialog mit Ländern in der Region und darüber 
hinaus aufnehmen. Eine erweiterte Rolle der Vereinten Nationen beim Aufbau von Institu-
tionen, beim Wiederaufbau sowie auf dem Gebiet der Menschenrechte und auf anderen 
Gebieten wird jedoch davon abhängen, ob das allgemeine Sicherheitsumfeld eine größere 
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Flüchtlingsproblem, von den Parteien auszuhandeln sind und dass der international aner-
kannte Rahmen für den Friedensprozess Grundlage dieser Verhandlungen sein muss. Dar-
über hinaus legten wir die Grundsätze für den Erfolg eines möglichen israelischen Rück-
zugs aus dem Gazastreifen fest und erklärten, dass ein vollständiger Rückzug zu erfolgen 
hat, der zum Ende der Besetzung Gazas führen und von ähnlichen Schritten im Westjor-
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zur bestmöglichen vollen Unterstützung der Parteien während der Durchführung eines um-
fassenden Friedensabkommens. 

26. Im Jahr 2004 führten die in Darfur im westlichen Sudan ausgebrochene bewaffnete 
Rebellion und die Reaktion der Regierung darauf zu erheblichen Verlusten an Menschen-
leben und zur massiven Vertreibung von Zivilpersonen in der Region; viele von ihnen wa-
ren gezwungen, in den Nachbarländern, hauptsächlich in Tschad, Zuflucht zu suchen. 
Während die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung andauerte, verschlechterten sich die hu-
manitäre Lage und die Menschenrechtssituation in dem Gebiet bis zum Frühjahr 2004 so 
weit, dass es zum völligen Notstand kam (siehe nachfolgendes Kapitel). Mehr als 1 Million 
Menschen wurden zu Binnenvertriebenen, und über 170.000 Flüchtlinge halten sich derzeit 
in Tschad auf. Auf Bitten der sudanesischen Regierung entsandte ich zwei Missionen zur 
Beurteilung der humanitären Lage und der Menschenrechtssituation in das Gebiet. Anhal-
tende Berichte über massive Menschenrechtsverletzungen und den humanitären Notstand 
in Darfur gaben weiter Anlass zu ernster Besorgnis. Anfang Juli 2004 stattete ich Sudan 
und Tschad einen Besuch ab, um festzustellen, was getan werden könnte, um die Grundur-
sachen des Konflikts in Darfur auszuräumen und seine Folgen zu mildern. In einem am 
Ende meines Besuchs unterzeichneten gemeinsamen Kommuniqué gingen die Regierung 
Sudans und die Vereinten Nationen einen breiten Fächer von Verpflichtungen ein, die un-
verzüglich zu erfüllen waren, um der Krise zu begegnen. Es wurde ein gemeinsamer 
Durchführungsmechanismus unter dem geteilten Vorsitz des sudanesischen Außenmini-
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(UNDP) und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
unterstützen derzeit verstärkt die nationalen Bemühungen zur Eindämmung von Men-
schenrechtsverletzungen, die mit dem Konflikt zusammenhängen, und die Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen passen ihre Programme an, um sicherzustellen, dass 
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39. In Bezug auf die koreanische Halbinsel bemühte sich mein Persönlicher Abgesandter 
weiter mit einigem Erfolg darum, über das System der Vereinten Nationen internationale 
humanitäre Hilfe für die Demokratische Volksrepublik Korea zu mobilisieren. Meine Sorge 
gilt zunehmend der Gesundheitssituation in dem Land, deren Hauptopfer die Kinder sind. 
Im politischen Bereich habe ich meine Bemühungen auf die Unterstützung der Sechspar-
teiengespräche gerichtet, die das vielversprechendste Mittel zur Herbeiführung einer kern-
waffenfreien Halbinsel und einer umfassenden Regelung der damit zusammenhängenden 
Fragen darstellen. Ich bin weiter davon überzeugt, dass für eine dauerhafte Lösung dieser 
Fragen den langfristigen wirtschaftlichen Bedürfnissen der Demokratischen Volksrepublik 
Korea Rechnung getragen werden muss. In engem Benehmen mit der Regierung dieses 
Landes und anderen beteiligten Regierungen 
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im Jahr 2002 als Büro der Vereinten Nationen für Westafrika eingerichtet, hat dem Sicher-
heitsrat praktische Mittel und Wege zur Bekämpfung derartiger übergreifender und subre-
gionaler Probleme in Westafrika empfohlen. Unter der Leitung meines Sonderbeauftragten 
führte das Büro mit allen Leitern der Missionen der Vereinten Nationen in der Subregion 
weiter regelmäßige Konsultationen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den Mis-
sionen zu fördern. 

43. Obwoh3ug9
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bei der Wiederbelebung und Wiederherstellung der Herrschaft des Rechts. Mitte August 
2004 erreichte die Operation ihre genehmigte Truppenstärke von 6.240 Soldaten. 

45. Im Laufe des Jahres 2004 wurde jedoch der ivorische Friedensprozess durch die zu-
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Büro der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Friedenskonsolidierung in der Zentral-
afrikanischen Republik (BONUCA) und das Büro der Vereinten Nationen zur Unterstüt-
zung der Friedenskonsolidierung in Guinea
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zu straffen. Ohne eine sorgfältige Prüfung der möglichen Auswirkungen auf den Friedens-
prozess und die bislang erzielten Erge(k)4-
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ausgelegte Mission soll den Haitianern bei der Bewältigung der vielen komplexen Proble-
me behilflich sein, denen sie sich gegenübersehen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Or-
ganisation der amerikanischen Staaten und der Karibischen Gemeinschaft wird ausschlag-
gebend für die Gewährleistung der erfolgreichen Durchführung des Mandats der Mission 
sein. Im Juli 2004 legte die haitianische Übergangsregierung der Gebergemeinschaft in 
Washington einen mit Hilfe der Weltbank, des UNDP und der MINUSTAH ausgearbeite-
ten Interimsrahmen für die Zusammenarbeit vor und erhielt Mittelzusagen in Höhe von 
1,3 Milliarden Dollar, um eine Vielzahl politischer, sozialer und wirtschaftlicher Bedürf-
nisse befriedigen zu helfen. 

58. Bislang bin ich ermutigt über die Einsatzbereitschaft und den politischen Willen, die 
die Interimsregierung demonstriert, um Haiti auf einen Weg der Demokratie und der nach-
haltigen Entwicklung zu bringen. Die internationale Gemeinschaft muss das Ihrige tun und 
sowohl politisch als auch finanziell langfristig engagiert bleiben. Aufbauend auf den frühe-
ren Erfahrungen muss sie nach kreativen Möglichkeiten zur Gewährung von Hilfe suchen 
und gleichzeitig die Trägerschaft des Prozesses fest in der Hand des haitianischen Volkes 
belassen. 

 
 

  Die Vereinten Nationen und die Regionalorganisationen 
 
 

59. Die Vereinten Nationen intensivierten weiter ihre Partnerschaft mit Regionalorgani-
sationen, um die gemeinsamen Ziele des Friedens, der Stabilität und der Entwicklung im 
Rahmen einer demokratischen Regierungs- und Verwaltungsführung und unter Achtung 
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gemaßnahmen und der Ermittlung konkreter Bereiche der Zusammenarbeit bei der Kon-
fliktprävention in fünf Schwerpunktländern oder -subregionen erreicht worden waren. Die 
im September 2003 unterzeichnete Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Europäischen Union auf dem Gebiet des Krisenma-
nagements verpflichtete die beiden Organisationen zur Zusammenarbeit bei der Bewälti-
gung von Krisensituationen und enthielt die Forderung nach der Schaffung eines gemein-
samen Konsultationsmechanismus auf Arbeitsebene, mit dem Auftrag, Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Koordinierung und Kompatibilität zu prüfen. Mitte Februar 2004 tagte 
erstmals der gemeinsame Konsultationsmechanismus, der Lenkungsausschuss der Verein-
ten Nationen und der Europäischen Union für Krisenmanagement, am Amtssitz der Verein-
ten Nationen und erörterte eine Reihe von Fragen betreffend die Zusammenarbeit auf den 
Gebieten Planung, Ausbildung, Kommunikation, beste Verfahrensweisen und Unterstüt-
zung afrikanischer Initiativen zum Aufbau von Friedenssicherungskapazitäten. Die Kon-
takte und Treffen auf Arbeitsebene wurden fortgesetzt, und die nächste Tagung des Len-
kungsausschusses ist für Oktober in Brüssel vorgesehen. 

62. Gemäß Resolution 57/35 der Generalversammlung vom 21. November 2002 haben 
die Vereinten Nationen ihre Kontakte mit den Mitgliedstaaten und dem Sekretariat des 
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79. In seiner Resolution 1493 (2003) vom 28. Juli 2003, mit der das Waffenembargo 
über die Demokratische Republik Kongo verhängt wurde, wies mich der Sicherheitsrat an, 
Militärbeobachter der MONUC nach Nord- und Südkivu sowie nach Ituri zu entsenden 
und dem Rat regelmäßig über Informationen im Zusammenhang mit Waffenlieferungen 
Bericht zu erstatten, insbesondere durch die Überwachung der Nutzung der Landebahnen 
in dieser Region. Im Falle Liberias überprüfte der Rat seine bestehenden Maßnahmen und 
nahm die durch die gewandelte politische Lage in dem Land notwendig gewordenen Ände-
rungen vor. In seiner Resolution 1521 (2003) begrüßte der Sicherheitsrat die Bereitschaft 
der UNMIL, dem Ausschuss und der mit der Resolution eingesetzten Sachverständigen-
gruppe dabei behilflich zu sein, die Durchführung der einschlägigen Sanktionsmaßnahmen 
des Rates zu überwachen. Außerdem ersuchte er die Mission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone und die Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire, dem Ausschuss 
und der Sachverständigengruppe die Informationen weiterzuleiten, die für die Durchfüh-
rung der Sanktionen von Belang sind. 

80. Im Berichtszeitraum lieferten die mit der Überwachung der Einhaltung und mit der 
Untersuchung mutmaßlicher Verstöße gegen die Sanktionen beauftragten Sachverständi-
gengruppen dem Sicherheitsrat weiter detaillierte Informationen über seine Sanktionsre-
gime, darunter die Sachverständigen- und Überwachungsgruppe für Somalia, die Sachver-
ständigengruppe für Liberia und die Sachverständigengruppe für die Demokratische Repu-
blik Kongo. Gemäß der Ratsresolution 1526 (2004) vom 30. Januar 2004 wurde ein Team 
für analytische Unterstützung und Sanktionsüberwachung eingesetzt, das die Überwa-
chungsgruppe für die Al-Qaida und die Taliban ablöste. In derselben Resolution erweiterte 
der Rat das Mandat des mit der Al-Qaida und den Taliban befassten Sanktionsausschusses 
und legte darüber hinaus den Staaten nahe, die in der Ausschussliste verzeichneten Perso-
nen von den über sie verhängten Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 

81. Im Falle Iraks setzte der Sicherheitsrat in seiner Resolution 1518 (2003) vom 24. No-
vember 2003 einen neuen Ausschuss mit der Aufgabe ein, weiter Einzelpersonen und Ein-
richtungen zu benennen, die mit dem ehemaligen irakischen Regime in Verbindung stan-
den, um ihre Gelder, finanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen einzu-
frieren, welche die Mitgliedstaaten sodann an den Entwicklungsfonds für Irak zu übertra-
gen haben. 
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sorgnis über die regionale Sicherheit aus. Trotz massiver logistischer Probleme im Osten 
Tschads konnte das UNHCR bis Ende Juli 2004 mehr als 123.000 Flüchtlinge in neun neue 
Flüchtlingslager in sichereren Gebieten weiter im Landesinneren verlegen. Im Juni 2004 
führte der Ausbruch von Gewalt im östlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo 
dazu, dass Tausende zu Binnenvertriebenen wurden und mehr als 35.000 Menschen nach 
Burundi und eine geringere Zahl nach Ruanda flohen. Der im nördlichen Uganda zwischen 
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nach wie vor dringend notwendig. Das WFP kam für annähernd 50 Prozent der gesamten 
Nahrungsmittelnothilfe auf und konnte bis zu 3,44 Millionen Hilfsbedürftige pro Monat er-
reichen. Eine Strategie zur Erweiterung des Empfängerkreises und ein Programm zur Si-
cherung des Überlebens von Kindern, die gemeinsam vom UNICEF und dem WFP in 
Äthiopien durchgeführt werden, zielen darauf ab, die Auswirkungen chronischer Ernäh-
rungsunsicherheit auf etwa 6 bis 8 Millionen Kinder abzumildern, die in den am meisten 
von Ernährungsunsicherheit und Dürre betroffenen Gebieten leben. Die WHO arbeitet eng 
mit den anderen Organisationen der Vereinten Nationen und mit nichtstaatlichen Organisa-
tionen zusammen, um Gesundheitsprobleme zu überwachen und einzudämmen. 

97. Im südlichen Afrika ist die Lebenserwartung in Lesotho, Malawi, Mosambik, Sam-
bia, Simbabwe und Swasiland zwischen 1970 und 2004 von durchschnittlich 46 Jahren auf 
35 Jahre gesunken. Wenigstens jedes fünfte Kind wird in diesen Ländern bis 2010 voraus-
sichtlich verwaist sein, wobei dieser Anteil in manchen Ländern sogar noch höher liegt. 
Eine tödliche Kombination von HIV/Aids, Ernährungsunsicherheit, schwacher Regie-
rungs- und Verwaltungsführung und chronischer Armut hat zu einer Überlebenskrise und 
zum verfrühten Tod von Millionen Menschen geführt. Auf Grund der konzertierten An-
strengungen der Organisationen der Vereinten Nationen und nichtstaatlicher Organisatio-
nen konnten zwischen Mitte 2002 und Mitte 2004 im Rahmen konsolidierter Hilfsappelle 
mehr als 800 Millionen Dollar aufgebracht werden, wodurch es unter anderem möglich 
wurde, mehr als 10 Millionen Menschen Nahrungsmittelhilfe zu gewähren, 2 Millionen 
Kindern Ergänzungsnahrung zu geben, 7 Millionen Kinder gegen Masern zu impfen und 
5,5 Millionen Bauern landwirtschaftliche Unterstützung zu gewähren. 

98. Die integrierte, mehrdimensionale Natur der vor kurzem in Burundi, Côte d'Ivoire, 
Haiti und Liberia eingerichteten Missionen der Vereinten Nationen eröffnet Chancen für 
kohärentere und wirksamere Maßnahmen in Postkonfliktsituationen. Durch ein solches in-
tegriertes Konzept sollen sowohl die humanitäre Hilfe als auch die Achtung der Menschen-
rechte und die Herbeiführung eines dauerhaften Friedens gefördert werden. Insbesondere 
ist es unerlässlich, dass die Unparteilichkeit und die Neutralität der humanitären Maßnah-
men bei allen integrierten Missionen gewahrt bleibt und dass der humanitäre Zweig der 
Vereinten Nationen in der Lage ist, mit seinen nichtstaatlichen Partnerorganisationen voll 
zusammenzuarbeiten. 

99. Organisationen der Vereinten Nationen sind darüber hinaus auch mit der Erleichte-
rung des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung in Ländern in Postkonfliktsituatio-
nen befasst. Eine vor kurzem durchgeführte Evaluierung der Übergangsmaßnahmen der 
Vereinten Nationen in acht Ländern kam zu dem Schluss, dass das System der Vereinten 
Nationen eine einzige, kohärente Strategie entwickeln muss, um die Übergangsaktivitäten 
zu stärken; ferner wurde die Einrichtung eines ständigen Mechanismus angeregt, der die 
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Notfallmaßnahmen des UNRWA sind nach wie vor eine wichtige Quelle der Hilfe und der 
Stabilität, doch blieb das Hilfswerk über die Zugangsbeschränkungen für humanitäre Hilfe 
besorgt. Mit der Errichtung einer Barriere im Westjordanland wurde ein weiteres Hindernis 
für den Zugang humanitärer Hilfe geschaffen, und die Lebensgrundlagen der betroffenen 
Palästinenser und ihr Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wurden schwer beein-
trächtigt. Das UNRWA führte außerdem sein reguläres Programm von Bildungs-, Gesund-
heits-, Hilfs-, Sozial- und Mikrofinanzierungsdiensten für mehr als 4 Millionen Palästina-
flüchtlinge in Jordanien, Libanon, der Syrischen Arabischen Republik sowie im Westjor-
danland und im Gazastreifen durch. 

 
 

Bereitstellung von Finanzmitteln bei humanitären Notlagen 
 
 

101. An dieser Stelle soll die Botschaft der Halbjahresüberprüfung des Prozesses der kon-
solidierten Hilfsappelle 2003 wiederholt werden: Zwar lässt sich die im Allgemeinen zu 
beobachtende Finanzierungslücke der konsolidierten Hilfsappelle nicht, wie manchmal 
vermutet, in erhöhten Verlusten an Menschenleben messen, doch sind größeres Leid und 
ausbleibende Erholung durchgängige Themen aller konsolidierten Hilfsappelle. Auch 2004 
ergibt sich bei den humanitären Maßnahmen sowohl eine absolute als auch eine relative 
Finanzierungslücke. Der bei den konsolidierten Hilfsappellen angemeldete Gesamtmittel-
bedarf für humanitäre Hilfe im Jahr 2004 betrug 2,9 Milliarden Dollar. Bis zum 21. Juli 
2004 waren Beiträge in Höhe von insgesamt 928 Millionen Dollar eingegangen, was zur 
Hälfte der Laufzeit des Appells samt Übertrag lediglich 32 Prozent des Bedarfs entspricht. 
Dieser Wert liegt unter demjenigen für den gleichen Zeitraum des Vorjahres, als Mittel für 
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Darin wurde ein weltweiter Katastrophenrisikoindex eingeführt, der die relative Anfällig-
keit eines Landes für drei wesentliche Naturgefahren – Erdbeben, tropische Wirbelstürme 
und Überschwemmungen – misst und Entwicklungsfaktoren aufzeigt, die das Risiko erhö-
hen. In diesem Zusammenhang freue ich mich, mitteilen zu können, dass die Universität 
der Vereinten Nationen ein Programm eingeleitet hat, bei dem durch ein umfassendes Kon-
zept der Risikominderung und der Herabsetzung der Anfälligkeit das Risiko für katastro-
phale Überschwemmungen in der asiatisch-pazifischen Region gesenkt werden soll. 

 
 

Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten 
 
 

111. Die Vereinten Nationen haben ihren grundsatzpolitischen Rahmen für den Schutz 
von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten während des vergangenen Jahres weiter ge-
stärkt und ausgebaut. Im Dezember 2003 stellte der Untergeneralsekretär für humanitäre 
Angelegenheiten dem Sicherheitsrat eine Zehn-Punkte-Plattform für den Schutz von Zivil-
personen in bewaffneten Konflikten vor, welche die Grundlage für meinen im Mai 2004 
vorgelegten vierten Bericht an den Rat über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten 
Konflikten bildete. 

112. In den fünf Jahren seit der Aufstellung der Agenda für den Schutz von Zivilpersonen 
in bewaffneten Konflikten wurden beträchtliche Fortschritte erzielt. Die Anliegen im Zu-
sammenhang mit dem Schutz von Zivilpersonen werden heute wirksamer in die Mandate 
von Friedenssicherungseinsätzen eingebunden, beispielsweise bei den Missionen der Ver-
einten Nationen in Burundi, Côte d'Ivoire, der Demokratischen Republik Kongo, Liberia 
und Sierra Leone. 

113. Während des Berichtszeitraums führte das Amt für die Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten eine Reihe regionaler Arbeitstagungen mit hochrangigen Regierungsver-
tretern durch. Dabei wurden konkrete regionale Anliegen bei der Aufstellung der Agenda 
für den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten erörtert und das Verständnis 
der Mitgliedstaaten für ihre eigenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten vertieft. Ich freue 
mich darüber, dass Regionalorganisationen die Agenda aufgreifen, was sich beispielsweise 
in dem Beschluss der Afrikanischen Union zeigt, einen Sonderbeauftragten für den Schutz 
von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten zu ernennen, sowie in dem Beschluss der 
ECOWAS, eine humanitäre Abteilung einzurichten, die sich mit Fragen im Zusammenhang 
mit dem Schutz von Zivilpersonen befassen soll. 

114. Die genannten Initiativen wurden durch kollektive Mechanismen innerhalb der Ver-
einten Nationen unterstützt, darunter die dem Exekutivausschuss für humanitäre Angele-
genheiten unterstellte Implementierungsgruppe für den Schutz von Zivilpersonen in be-
waffneten Konflikten, die die Grundlagen für eine verstärkte Koordinierung auf diesem 
Gebiet geschaffen hat. Eine engere Abstimmung führte zur gemeinsamen Entwicklung ver-
schiedener Hilfsmittel für den Schutz von Zivilpersonen, darunter ein vom Sicherheitsrat 
im Dezember 2003 als Anlage zu der Erklärung seines Präsidenten S/PRST/2003/27 verab-
schiedetes aktualisiertes Aide-mémoire, das den jüngsten Anliegen und Trends sowie den 
Maßnahmen zu ihrer Bewältigung Rechnung trägt. 

115. Das gravierende Problem der sexuellen Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs 
von Frauen und Kindern in bewaffneten Konflikten durch Bedienstete oder angeschlossene 
Mitarbeiter der Vereinten Nationen – sowohl Zivilpersonal als auch uniformierte Friedens-
sicherungskräfte – stand seit meinem vorigen Bericht im Mittelpunkt erheblicher Aufmerk-
samkeit. Im Oktober 2003 gab ich das Bulletin "Sondermaßnahmen für den Schutz vor se-
xueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch" (ST/SGB/2003/13) heraus. Darin werden 
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Mindestnormen für das von allen Mitarbeitern der Vereinten Nationen erwartete Verhalten 
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Kapitel IV 
Entwicklungszusammenarbeit 
 
 

Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele 
 
 

116. Auch im vergangenen Jahr bildeten die acht Millenniums-Entwicklungsziele den 
übergreifenden Rahmen für die Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit. Die zentrale Strategie der Vereinten Nationen – Forschung, 
Kampagnenarbeit, Überwachung und Berichterstattung und Einsätze auf Landesebene – 
bildete die Richtschnur für die Tätigkeit der Organisation zur Verwirklichung der Ziele. 

117. Die Aussichten auf Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele sind zwar 
nach wie vor uneinheitlich, doch sind die termingebundenen und messbaren Ziele bis zum 
Ablauf der Frist im Jahr 2015 noch erreichbar. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die 
entwickelten Länder und die Entwicklungsländer die richtige Kombination von innerstaat-
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Rahmen des Projekts derzeit gemeinsam mit Regierungen, internationalen Finanzinstitu-
tionen und anderen Partnern an einer Reihe von Pilotprojekten auf Landesebene gearbeitet, 
die sich damit befassen, welche grundsatzpolitischen Maßnahmen, welche Ressourcen und 
welches Wirtschaftswachstum jedes Land benötigt, um die Ziele zu verwirklichen. 

122. Wie die Generalversammlung anerkannt hat, erfordert die wirksame Überwachung 
der Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele einsatz- und bestandfähige statistische 
Systeme. Solide, verlässliche und vergleichbare statistische Daten sind für die Formulie-
rung und Durchführung von Politiken zur Verwirklichung der Ziele unerlässlich. Zahlrei-
che Stellen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die Statistikabteilung der 
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten unter der Leitung der Interin-
stitutionellen Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele, haben zur Verbesserung der Datenqualität beigetragen. 
Die Hauptabteilung veranstaltete im Jahr 2003 Arbeitstagungen zu Gunsten des Aufbaus 
einzelstaatlicher statistischer Kapazitäten. Um die Verfolgung der Fortschritte bei der Ver-
wirklichung der Ziele auf Landesebene zu verbessern, betreibt die Gruppe der Vereinten 
Nationen für Entwicklungsfragen die Einführung der Software "DevInfo", die im Jahr 
2003 in den statistischen Ämtern von 42 Ländern im Einsatz war und 2004 in weiteren 
120 Ländern eingeführt wird. 

123. Wissenschaft und Technologie sind von entscheidender Bedeutung, wenn es darum 
geht, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Hinblick auf die Erreichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele zu fördern. Viele Entwicklungsländer werden die Ziele al-
ler Voraussicht nach nicht erreichen, wenn sie keine klare politische Verpflichtung einge-
hen, mit der sie Wissenschaft und Technologie oberste Priorität zuweisen. Der Zugang zu 
Informations- und Kommunikationstechnologien und Biotechnologie und die entsprechen-
de Vernetzung sowie der Technologietransfer und der Kapazitätsaufbau gehören zu den 
sich abzeichnenden Themen. Die meisten Einrichtungen der Vereinten Nationen haben die 
Arbeit im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien aufgenommen und zu 
dem Vorbereitungsprozess für die erste Phase des Weltgipfels über die Informationsgesell-
schaft und zu dem Gipfel selbst beigetrage
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WFP gemeinsam mit Vertretern internationaler und nationaler nichtstaatlicher Organisatio-
nen formell ihre Unterstützung für die Internationale Allianz gegen den Hunger, einen 
freiwilligen Zusammenschluss zivilgesellschaftlicher Organisationen, sozialer und religiö-
ser Bewegungen, Organisationen des Privatsektors und internationaler Organisationen, die 
sich der raschen Beseitigung des Hungers auf der Welt verschrieben haben. Mehr als 
50 Länder, entwickelte Länder wie Entwicklungsländer, haben ihre Absicht erklärt, mit der 
Internationalen Allianz verbundene nationale Allianzen gegen den Hunger zu schaffen be-
ziehungsweise zu stärken. Über ihr Sonderprogramm für Ernährungssicherung, das nun-
mehr in fast 100 Ländern zum Einsatz gekommen ist, ist die FAO einkommensschwachen 
Ländern mit Nahrungsmitteldefiziten weiter dabei behilflich, die Ernährungssicherung auf 
gesamtstaatlicher Ebene sowie auf Ebene der einzelnen Haushalte zu verbessern. Dies ge-
schieht durch die rasche Steigerung der Nahrungsmittelproduktion und der Produktivität 
auf einer wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Grundlage sowie durch die Verbesse-
rung des Zugangs der Menschen zu Nahrungsmitteln. 

130. In Armut lebende Menschen finden sich in zunehmendem Maße in städtischen Ge-
bieten. Um die Millenniums-Entwicklungsziele zu "urbanisieren", hat das VN-Habitat in 
Ägypten, Bangladesch, Bolivien, Ghana, den Philippinen und der Türkei Teilerhebungen 
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auf weltweiter Ebene durchgeführte statistische Evaluierung der Bildung in 180 Ländern 
stützt. Die UNESCO untersucht unter anderem, wie die Überwachung der Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Programmziele gefördert und eine bessere Koordinierung zwischen 
den Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit zu Gunsten des Programms auf globa-
ler Ebene und auf Landesebene gewährleistet werden kann. Die beim Statistischen Institut 
der UNESCO in Montreal untergebrachte Beobachtungsstelle für das Ziel der Bildung für 
alle lieferte auch weiterhin hochwertige Bildungsdaten und -statistiken, um den Entschei-
dungsträgern Orientierungshilfe zu geben und die globalen Fortschritte bei der Verwirkli-
chung der Bildung für alle zu überwachen. 

134. Die Anstrengungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Er-
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die Erschließung der Humanressourcen für das Gesundheitswesen, die Verfügbarkeit, die 
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hin bei der Durchführung von Programmen zur Verhütung von HIV/Aids und zur Betreu-
ung von intravenösen Drogenkonsumenten.  

155. Im Laufe des vergangenen Jahres konzentrierte sich die IAO weiter auf den Aufbau 
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sind die Verfügbarkeit von Wasser und seine Verbindungen zu den Bereichen Gesundheit, 
Armutsbekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter, Bildung, Umweltschutz und Frieden 
unverzichtbare Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung. Wasser und die damit 
zusammenhängenden Fragen müssen auf globaler wie auf lokaler Ebene stärker in den 
Vordergrund gerückt werden. Infolgedessen setzte ich einen Beirat für Wasserver- und 
Abwasserentsorgung ein, dessen Vorsitz Ryutaro Hashimoto, der ehemalige Premiermini-
ster Japans, führt und dem andere namhafte Persönlichkeiten mit Sachkenntnissen auf die-
sen Gebieten angehören. Aufgabe dieses Beirats wird es sein, das Bewusstsein für Wasser-
ver- und Abwasserentsorgungsprogramme zu schärfen und entsprechende Mittel zu mobi-
lisieren.  
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lungen in der ECE-Region bewertet. Die ECE führte darüber hinaus eine zweite Runde 
von Umweltverträglichkeitsprüfungen für die Transformationsländer durch, in deren Mit-
telpunkt die nachhaltige Entwicklung stand. Im Jahr 2003 traten zwei Protokolle zu dem 
Übereinkommen der ECE über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung in 
Kraft: das Protokoll von 1998 über Schwermetalle und das Protokoll von 1998 betreffend 
persistente organische Schadstoffe. Im Rahmen des Programms des UNEP für eine Um-
weltordnung wurden regionale und grenzüberschreitende Initiativen in Ost- und Mitteleu-
ropa eingerichtet, um in bestimmten Regionen die wirtschaftlichen Chancen zu verbessern 
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renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (Rio de Janeiro (Brasilien), 
1992) hervorgegangen war, und bot ein neutrales Forum für internationale Erörterungen 
über neue Fragen und grundsatzpolitische Alternativen im Bereich Ernährung und Land-
wirtschaft. Im Mittelpunkt der Unterstützung der Mitgliedstaaten durch die FAO standen 
die Stärkung der ordnungspolitischen Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung, die För-
derung partizipatorischer systemorientierter Konzepte zur Bewirtschaftung der Fischerei-, 
Wald-, Gebirgs- und sonstigen natürlichen Ressourcen, der Austausch wirksamer Verfah-
rensweisen und Politiken, die Förderung eines ganzheitlichen Konzepts für Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft und die Unterstützung der Nutzung von Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Dienste der Entwicklungsplanung auf allen Ebenen sowie für 
bestimmte Nutzergruppen und Orte.  

170. Zur Förderung einer zukunftsfähigen Verstädterung leitete das VN-Habitat auf der 
Panafrikanischen Durchführungs- und Partnerschaftskonferenz über Wasser im Dezember 
2003 in Addis Abeba die Initiative "Wasserbewirtschaftung für afrikanische Städte" ein 
und schuf darüber hinaus einen Treuhandfonds für Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung. Über das Programm "Wasser für asiatische Städte", das sich die Erfahrungen des 
Programms "Wasserbewirtschaftung für afrikanische Städte" zunutze macht, entwickelte 
das VN-Habitat ein neues Kooperationsmodell, das die politische Mobilisierung und den 
Kapazitätsaufbau mit Folgeinvestitionen in diesem Sektor verbindet, die von der Asiati-
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durch seine Berichterstattung sowie seine Lobby- und Analysearbeit. Das Büro überwacht 
weiterhin die Umsetzung der Empfehlungen in meinem aus dem Jahre 1998 stammenden 
Bericht "Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen 
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185. Die Maßnahmen des UNFPA in Afrika konzentrierten sich auf einen auf solidem Er-
fahrungsmaterial beruhenden Politikdialog, den Aufbau einzelstaatlicher Kapazitäten zur 
Durchführung von Bevölkerungsprogrammen und Programmen für die reproduktive Ge-
sundheit sowie die Sammlung von Entwicklungsdaten. 

186. Im Jahr 2004 befanden sich in 30 afrikanischen Ländern 63 vom VN-Habitat unter-
stützte Projekte und Programme für Stadtentwicklung und -management in der Durchfüh-
rungsphase. Dabei ging es um die Erarbeitung einzelstaatlicher Wohnraumspolitiken und  
-programme, die Förderung des Einsatzes geeigneter Baustoffe und -technologien, die Er-
leichterung des Zugangs der Armen zu grundlegenden Diensten und die Förderung eines 
dauerhaften Erwerbs des Lebensunterhalts. 

187. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung leistete 
der Ost- und Südafrikanischen Gruppe gegen Geldwäsche und ihren vierzehn Mitgliedstaa-
ten weitere Hilfe beim Kapazitätsaufbau. Das Büro schloss darüber hinaus die gemeinsam 
mit dem UNAIDS in Kenia, Malawi und Mauritius durchgeführten operativen Forschungs-
arbeiten zu HIV/Aids und Drogenmissbrauch, zu den zwischen diesen bestehenden Ver-
bindungen sowie zu geeigneten Präventivmaßnahmen ab. Das Büro stellte afrikanischen 
Regierungen darüber hinaus Fach- und Beratungsdienste für die Ausarbeitung von Pro-
grammen zur Verringerung der Drogennachfrage im Rahmen ihrer einzelstaatlichen Politik 
zur Verfügung. 

188. Die IAO unterstützte die Afrikanische Union bei den Vorbereitungen des für Sep-
tember 2004 anberaumten Außerordentlichen Gipfeltreffens über Beschäftigung und Ar-
mutsbekämpfung. Nach Beratung durch die IAO wurden Fragen der Beschäftigung, des 
sozialen Schutzes, des sozialen Dialogs und der sozialen Grundsätze sowie Arbeitnehmer-
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195. Das WFP widmete 71 Prozent seiner Entwicklungsressourcen den am wenigsten 
entwickelten Ländern und 99 Prozent den Ländern mit niedrigem Einkommen und Nah-
rungsmitteldefizit. Der UNFPA stellte in ähnlicher Weise den größten Teil seiner Ressour-
cen und Programmtätigkeiten in den Dienst der am wenigsten entwickelten Länder und der 
kleinen Inselentwicklungsländer, insbesondere derjenigen Länder, deren Indikatoren für 
Bevölkerung und soziale Entwicklung erheblich unter den international vereinbarten Nor-
men liegen. Das VN-Habitat führte über seine verschiedenen Programme und seine Regio-
nalbüros in den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und 
den kleinen Inselentwicklungsländern weiterhin Kapazitätsaufbauprogramme durch. Das 
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung leistete gemeinsam 
mit dem Commonwealth-Sekretariat mehreren Inselstaaten im Pazifik, die als internationa-
le Finanzzentren mit hohem Risiko für Geldwäsche identifiziert wurden, weiter technische 
Hilfe.  

196. Auf Regionalebene unterstrich die Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und 
den Pazifik (ESCAP) auf ihrer sechzigsten Tagung im April 2004 in Shanghai (China) im 
Rahmen ihrer Podiumsdiskussion über die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungs-
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200. Die Tätigkeit der gemäß den Menschenrechtsverträgen geschaffenen Sachverständi-
gengremien ist weiter von entscheidender Bedeutung. Zwischen meinem letzten Bericht 
und dem 1. Juni 2004 haben der Menschenrechtsausschuss, der Ausschuss für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte, der Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskrimi-
nierung, der Ausschuss für die Rechte des Kindes, der Ausschuss für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau und der Ausschuss gegen Folter die Berichte von 87 Vertrags-
staaten geprüft und vier Allgemeine Bemerkungen verabschiedet, die die Bedeutung der 
Verträge klarstellen und praktische Ratschläge für ihre Durchführung geben. Die Vertrags-
organe haben ihre Arbeitsmethoden weiter abgestimmt und geprüft, wie sie den Vertrags-
staaten bei der Erfüllung ihrer sachlichen Verpflichtungen und ihrer Berichtspflichten be-
hilflich sein können. Das OHCHR hat Leitlinien für ein erweitertes Grundlagendokument 
zur Straffung des Berichtsprozesses erarbeitet, das den Vertragsorganen zur Behandlung 
vorgelegt werden wird. 

201. Die im Rahmen mehrerer internationaler Menschenrechtsverträge greifenden Peti-
tionsverfahren bieten wertvolle Gelegenheiten für Einzelpersonen, sich um Wiedergutma-
chung für die mutmaßliche Verletzung ihrer Rechte zu bemühen. Im vergangenen Jahr ha-
ben die Sachverständigengremien weit mehr als 100 Beschlüsse und Stellungnahmen zu 
einzelnen Fällen verabschiedet. 

202. Die von der Menschenrechtskommission ernannten Sonderberichterstatter und Sach-
verständigen (Mandatsträger) haben weiter wertvolle Beiträge zum Schutz der Grundrechte 
geleistet. Im vergangenen Jahr befassten sich mehr als 90 Berichte der Mandatsträger an 
die Kommission – sowie mehr als 20 Berichte an die Generalversammlung – mit zahlrei-
chen Menschenrechtsthemen, wodurch die internationale Gemeinschaft an die Notwendig-
keit erinnert wurde, die innerstaatlichen und die internationalen Menschenrechtsnormen 
aufrechtzuerhalten. Die Mandatsträger haben im Rahmen ihrer Ermittlungstätigkeit über 
40 Länder besucht. Durch ihre zahlreichen vertraulichen und dringenden Appelle und an-
deren Mitteilungen haben sie mit dafür gesorgt, dass die betroffenen Regierungen sich wei-
ter der Notwendigkeit bewusst waren, die internationalen Menschenrechtsnormen in der 
Praxis einzuhalten. Durch diese Mitteilungen sollten Personen geschützt werden, deren 
Rechte ohne ordentliche Gerichtsverfahren mutmaßlich verletzt worden waren, oder ganz 
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dem Hohen Kommissar für Menschenrechte und dem System der Vereinten Nationen si-
cherzustellen, dass wir in Zukunft besser dafür gewappnet sind, solche furchtbaren Ereig-
nisse vorherzusehen und zu verhindern. Am 12. Juli setzte ich den Sicherheitsrat von mei-
ner Absicht in Kenntnis, Juan Méndez auf diesen Posten zu ernennen. 

205. In diesem Jahr hatte die Menschenrechtskommission beinahe 5.000 Teilnehmer, dar-
unter Vertreter von Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen Organisationen, unabhängige 
Sachverständige sowie Vertreter von Organisationen der Vereinten Nationen und einzel-
staatlichen Menschenrechtsinstitutionen. An dem Tagungsteil auf hoher Ebene zur Eröff-
nung der Kommissionstagung nahmen insgesamt 82 hochrangige Regierungsbeamte, in er-
ster Linie Außen- und Justizminister, teil – erheblich mehr als im Vorjahr. Trotz dieser brei-
ten Teilnahme herrscht weiterhin Beunruhigung darüber, dass eine Reihe von Staaten, de-
nen schwere Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt werden, zu Mitgliedern der 
Kommission gewählt werden, dass die Debatten der Kommission hochgradig politisiert 
sind und dass bestimmte Situationen, in denen es zu schweren Menschenrechtsverletzun-
gen kommt, nicht behandelt werden. 

206. Am 1. Juli 2004 übernahm Louise Arbour ihr Amt als Hohe Kommissarin, nachdem 
die Generalversammlung meinem Beschluss, sie auf diesen Posten zu ernennen, zuge-
stimmt hatte. Im vergangenen Jahr hatte Bertrand Ramcharan die Amtsgeschäfte des Ho-
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ligen Gründungsurkunden erleichtern wird. Am 7. Juni 2004 paraphierten der amtierende 
Rechtsberater in meinem Namen und der Chef des Exekutivbüros des Präsidenten des In-
ternationalen Strafgerichtshofs den ausgehandelten Entwurf eines Abkommens über die 
Beziehungen, wodurch die Verhandlungen auf Arbeitsebene abgeschlossen wurden. Die 
Generalversammlung und die Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts des 
Internationalen Strafgerichtshofs müssen nun das Abkommen billigen, bevor es unter-
zeichnet werden und in Kraft treten kann. 

210. Zum 23. Juli 2004 waren 94 Staaten Vertragsparteien des Römischen Statuts des In-
ternationalen Strafgerichtshofs. Das Tempo der Beitritte und Ratifikationen hat sich zwar 
verlangsamt, doch bin ich weiterhin zuversichtlich, dass demnächst das Hundert voll sein 
wird. Die Universalität des Römischen Statuts wäre ein unauslöschlicher Beitrag zur Sache 
der Gerechtigkeit in einer Welt, in der nach wie vor viele straflos bleiben, die ungeheuerli-
che, das Fassungsvermögen übersteigende Verbrechen begehen. Der universelle Beitritt 
sollte das Endziel bleiben. Einmal mehr appelliere ich an die Länder, die dies noch nicht 
getan haben, den Beitritt zum Römischen Statut beziehungsweise seine Ratifikation in Er-
wägung zu ziehen. Ich war erfreut darüber, dass der Sicherheitsrat im Juni 2004 den Inter-
nationalen Strafgerichtshof nicht wie in den Vorjahren darum ersucht hat, bezüglich Fällen, 
an denen Amtsträger oder Bedienstete zu Einsätzen beitragender Staaten, die nicht Ver-
tragspartei des Römischen Statuts sind, auf Grund von Handlungen oder Unterlassungen 
im Zusammenhang mit einem von den Vereinten Nationen genehmigten oder eingerichte-
ten Einsatz beteiligt sind, in den nächsten 12 Monaten keine Ermittlungen oder Strafver-
folgungen einzuleiten oder durchzuführen. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Bei-
trag zu den Bemühungen der Organisation dar, die Gerechtigkeit und die Herrschaft des 
Rechts in den internationalen Angelegenheiten zu fördern. 
 
 

  Internationale Gerichtshöfe 
 
 

  Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien 
 
 

211. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien hat die Arbeitsab-
schlussstrategie weiter verfolgt, die der Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 1503 (2003) 
und 1534 (2004) gebilligt hatte. Die drei Strafkammern arbeiten mit voller Kapazität, hal-
ten gleichzeitig Anhörungen in sechs Fällen und bereiten die Aufnahme neuer Fälle vor, 
sobald die laufenden abgeschlossen sind. Am 6. April 2004 änderten die Richter die Regel 
28 A der Verfahrens- und Beweisordnung des Gerichtshofs, um der Anweisung des Sicher-
heitsrats in seiner Resolution 1534 (2004) nachzukommen, wonach sich die Anklagen auf 
die hochrangigsten Führungspersonen konzentrieren sollen, bei denen der Verdacht be-
steht, dass sie die größte Verantwortung für Verbrechen tragen, die der Gerichtsbarkeit des 
jeweiligen Gerichtshofs unterliegen. 
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Vermächtnisses der Rechenschaftspflicht für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. 
Darüber hinaus ist zu hoffen, dass die Verbreitung von Informationen über die Arbeit des 
Sondergerichtshofs sowie die Weitergabe von Fachkenntnissen, Ausrüstung und Einrich-
tungen an die lokale Rechtsgemeinde zu den Bemühungen um eine Rechtsreform in Sierra 
Leone beiträgt.  
 
 

Stärkung der Herrschaft des Rechts 
 
 

222. Am 24. September 2003 hielt der Sicherheitsrat seine erste allgemeine Behandlung 
des Themas Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit ab. In einer Rede stellte ich dem Rat ei-
nige der Lehren dar, die das Sekretariat im Laufe der Jahre aus seinen Erfahrungen bei der 
Auseinandersetzung mit Postkonfliktsituationen und aus seinen Bemühungen gezogen hat, 
beim Wiederaufbau zerrütteter Gesellschaften behilflich zu sein. An erster Stelle steht die 
Lehre, dass wir Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit zu zentralen Zielen unserer Frie-
densmissionen machen müssen, denn wenn sich Menschen nicht vor der Kriminalität si-
cher fühlen und sich nicht darauf verlassen können, dass in der Vergangenheit begangenes 
Unrecht wiedergutgemacht wird, dann verlieren sie das Vertrauen in einen Friedenspro-
zess, und dieser Prozess wird letzten Endes fehlschlagen. Was die Wiederherstellung der 
Herrschaft des Rechts betrifft, so stellte ich fest, dass wir uns nicht, wie wir dies in der 
Vergangenheit mitunter getan haben, allein auf den Wiederaufbau der Institutionen zur Si-
cherung der öffentlichen Ordnung konzentrieren können. Stattdessen müssen wir einen 
umfassenden Ansatz verfolgen, der den gesamten
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standen darin unter anderem folgende Gebote und Grundregeln, die die Organisation mei-
ner Vorstellung nach bei der Aushandlung von Friedensabkommen und bei der Festlegung 
von Mandaten für ihre Missionen befolgen sollte: Jegliche Amnestie für Völkermord, 
Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist abzulehnen, und es ist si-
cherzustellen, dass jede bereits gewährte Amnestie für derartige Verbrechen eine strafrecht-
liche Verfolgung vor einem von den Vereinten Nationen geschaffenen oder unterstützten 
Gerichtshof nicht ausschließt. Die Einrichtung eines Gerichtshofs, der die Todesstrafe ver-
hängen kann, ist ebenso zu vermeiden wie die direkte Mitwirkung an einem solchen Ge-
richtshof. Alle von den Vereinten Nationen geschaffenen und unterstützten Gerichtshöfe 
sind so zu strukturieren und zu organisieren, dass der Prozess der Anklageerhebung und 
gerichtlichen Verhandlung glaubwürdig ist und mit den bestehenden internationalen Nor-
men betreffend die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Richterschaft, die Effizienz, 
Unparteilichkeit und Fairness der Ankläger und die Integrität des Gerichtsverfahrens im 
Einklang steht. Wenn gemischte Gerichtshöfe vorgesehen sind und es keine klaren Garan-
tien für die wirkliche und die wahrgenommene Objektivität, Unparteilichkeit und Fairness 
der nationalen Richter gibt, ist zu erwägen, auf einer Mehrheit internationaler Richter und 
auf einem internationalen Ankläger zu bestehen. Die Rechte der Opfer sind anzuerkennen 
und zu achten, und es ist sicherzustellen, dass die jeweiligen Prozesse konkrete Maßnah-
men für ihre Mitwirkung und ihren Schutz beinhalten. Es ist anzuerkennen, dass Konflikte 
und internationale Verbrechen anders geartete Auswirkungen auf Frauen als auf Männer 
haben; diesem Umstand ist durch entsprechende Maßnahmen Rechnung zu tragen. 
Schließlich ist sicherzustellen, dass Initiativen zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlich-
keit und Rechtspflegemechanismen für die Übergangszeit mit Hilfe tragfähiger, dauerhaf-
ter Finanzierungsmechanismen mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden und dass die 
Finanzierung namentlich bei von den Vereinten Nationen getragenen Gerichtshöfen zu-
mindest teilweise über Pflichtbeiträge erfolgt. Des Weiteren gab ich meine Absicht be-
kannt, meinen Exekutivausschuss für Frieden und Sicherheit damit zu beauftragen, konkre-
te Maßnahmen zu den in meinem Bericht erörterten Punkten vorzuschlagen, damit die Ver-
einten Nationen umfassendere Unterstützung für die übergangsweise Rechtspflege und die 
Rechtsstaatlichkeit in Konflikt- und Postkonfliktsituationen gewähren können. 

224. Im September 2003 ernannte ich einen hauptamtlichen Koordinator mit der Aufgabe, 
die Hilfe aufzubringen und zu strukturieren, die die Vereinten Nationen der Regierung 
Kambodschas entsprechend dem zwischen ihr und den Vereinten Nationen geschlossenen 
Abkommen vom Juni 2003 über die Einrichtung Außerordentlicher Kammern innerhalb 
der bestehenden Gerichtsstrukturen Kambodschas zur Verfolgung der in der Zeit des De-
mokratischen Kampuchea begangenen schweren Verletzungen des kambodschanischen 
Rechts und des Völkerrechts gewähren sollen. Um ein besseres Bild von den voraussichtli-
chen Erfordernissen der Außerordentlichen Kammern zu gewinnen, habe ich zuerst im De-
zember 2003 und dann im März 2004 eine Planungsmission nach Phnom Penh entsandt. 
Im Anschluss daran wurde eine Einigung mit Kambodscha über mehrere wichtige Pla-
nungsparameter erzielt. Außerdem wurden geeignete Räumlichkeiten für einen Gerichts-
saal und Unterbringungsmöglichkeiten für die mit dem Gericht verbundenen Institutionen 
und Unterstützungsdienste identifiziert und detaillierte Haushaltsvoranschläge erstellt. 
Bald werde ich einen Appell an die Staaten richten und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundfünfzigsten Tagung eingehend über die erzielten Fortschritte Bericht erstatten. In 
der Zwischenzeit haben mir die kambodschanischen Behörden nach der Amtsübernahme 
einer neuen Regierung versichert, dass die Ratifikation des Abkommens eine Vorrangstel-
lung auf der Tagesordnung der Nationalversammlung einnehmen wird. 
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im vergangenen Jahr auch weiterhin von der Unterabteilung Internationales Handelsrecht 
des Bereichs Rechtsangelegenheiten unterstützt, die zusätzliche Ressourcen zur Bewälti-
gung einer gestiegenen Arbeitsbelastung insbesondere im Bereich der Fortbildung und der 
Rechtshilfe erhielt.  

228. Was das Seerecht angeht, wurde auf der fünften Tagung des allen Mitgliedstaaten of-
fen stehenden informellen Beratungsprozesses über Ozeane und Seerecht erörtert, wie die 
Staaten der zunehmenden Bedrohung der biologischen Vielfalt jenseits der Grenzen des 
Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse besser begegnen könnten. Im Zusammenhang mit 
dem Ersuchen der Generalversammlung, einen festen Prozess für die globale Beurteilung 
des Zustands der Meeresumwelt samt sozioökonomischer Aspekte sowie die Berichterstat-
tung darüber einzurichten, fand im Rahmen der fünften Tagung des Beratungsprozesses ei-
ne internationale Arbeitstagung statt. Diese bot den Staaten erstmals Gelegenheit, zu erör-
tern, was die Schaffung eines Prozesses der globalen Meeresbewertung praktisch mit sich 
bringt. Die interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordinierung in Bezug auf alle diese 
Fragen erhielt Aufschwung durch die Einrichtung des Netzwerks Ozeane und Küstengebie-
te (VN-Ozeane), des allgemeinen Mechanismus für die organisationsübergreifende Zusam-
menarbeit in Meeresangelegenheiten. Am 16. November 2004 jährt sich das Inkrafttreten 
des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen zum zehnten Mal. Heute sind ein-
hundertfünfundvierzig Staaten Vertragsparteien des Übereinkommens, ein Zeichen für die 
beträchtlichen Fortschritte, die im Hinblick auf seine Universalität erzielt wurden. 
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Kapitel VI 
  Management 

 
 

Verwaltung und Management 
 
 

233. Die Vereinten Nationen setzten ihre Anstrengungen um einen besseren "Dienst am 
Kunden" und eine höhere Ergebnisorientierung fort. Eine organisationsweite Befragung 
der Klienten für die Dienste der Hauptabteilung Management wurde durchgeführt, um 
Eckwerte festzulegen, an denen künftige Leistungen gemessen werden können. Reaktionen 
auf die Umfrage ergaben, dass die jüngsten Anstrengungen zur Verbesserung des Dienstlei-
stungsmanagements zwar in die richtige Richtung wiesen, dass jedoch insbesondere bei 
der Kundenorientierung und hinsichtlich umfangreicherer Konsultationen mit Klienten bei 
der Politikgestaltung sowie einer flexibleren Anwendung von Politiken und Regeln noch 
erheblicher Verbesserungsbedarf bestand. Eine bedeutsame Entwicklung war die Veranstal-
tung einer Klausurtagung im Mai 2004, bei der alle Verwaltungsleiter der Büros außerhalb 
des Amtssitzes sowie leitende Verwaltungsbedienstete des Amtssitzes zusammentrafen. 
Dies führte zu neuen Mechanismen für einen erweiterten Dialog und eine engere Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Verwaltung und des Managements. 

234. Praktische Maßnahmen wurden eingeleitet, um hochprioritäre Verwaltungsdienste zu 
verbessern. In Anbetracht der gestiegenen Sicherheitsbedrohungen wurde die Fähigkeit der 
Vereinten Nationen zur raschen und wirksamen Reaktion auf Krisen ausgebaut, indem hö-
here Kapazitäten geschaffen wurden, um den Bedürfnissen von Mitarbeitern, ihren Ange-
hörigen und anderen möglicherweise Betroffenen zu entsprechen. Durch die Zuweisung 
zusätzlicher Ressourcen und die Straffung von Verfahren wurde die Rechtspflege effizien-
ter und der Rückstand an zu bearbeitenden Fällen erheblich reduziert. 

 
 

Dienste für Informations- und Kommunikationstechnologien 
 
 

235. Die Strategie für Informations- und Kommunikationstechnologien (A/57/620), die 
die Effizienz, Automatisierung und Koordinierung der internen Entscheidungsfindung der 
Vereinten Nationen gewährleisten soll, wird derzeit umgesetzt, und es wurde ein Projekt-
prüfungsausschuss eingesetzt, der bei allen Initiativen auf dem Gebiet der Informations- 
und Kommunikationstechnologie die Einhaltung von Normen durchsetzen und sicherstel-
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normen für den Amtssitz aufgestellt und im Januar 2004 eingeführt. Alle Büros des VN-
Systems am Amtssitz haben sich bereit erklärt, diese Normen einzuhalten. 

237. Nach dem Angriff vom 19. August 2003 auf das Büro der Vereinten Nationen in 
Bagdad arbeitete die Hauptabteilung Management sehr eng mit dem Sicherheitskoordina-
tor der Vereinten Nationen, der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, dem Amt für 
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und der Hauptabteilung Politische Ange-
legenheiten zusammen, um auf der Grundlage der gewonnenen Erfahrungen einen Durch-
führungsplan für verbesserte Krisenmaßnahmen aufzustellen. Die erarbeiteten Empfehlun-
gen betreffen die Bereiche Katastrophenbereitschaft und -planung, die klare Abgrenzung 
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elektronischen Leistungsbeurteilungssystems (e-PAS), die Weiterentwicklung des elektro-
nischen Handbuchs Personalwesen sowie Verbesserungen am "Galaxy"-Programm, wel-
ches das Personalauswahlsystem unterstützt, führten zur breiten Verwendung informations-
technologischer Hilfsmittel. Der Bereich Personalmanagement arbeitet nach wie vor in 
Partnerschaft mit den Leitern der Hauptabteilungen an der Aufstellung und Überwachung 
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441,7 Millionen Dollar, gegenüber 304,7 Millionen Dollar Ende 2002. Lediglich 127 Mit-
gliedstaaten hatten Ende 2003 ihre Pflichtbeiträge in voller Höhe entrichtet. Diese Ent-
wicklungen sowie die vor kurzem getroffenen Beschlüsse der Generalversammlung, den 
Mitgliedstaaten die Ausgabereste aus abgeschlossenen Friedenssicherungsmissionen zu-
rückzuerstatten, führten zu einem erheblichen Rückgang der verfügbaren flüssigen Mittel. 
Unter diesen Umständen wird es noch wichtiger, dass die Mitgliedstaaten ihre Beiträge 
rechtzeitig und in voller Höhe entrichten, damit die mandatsmäßige Tätigkeit der Vereinten 
Nationen nicht beeinträchtigt wird. 
 
 

Rechenschaftspflicht und Aufsicht 
 
 

246. Das Amt für interne Aufsichtsdienste, das im Juli 1994 von der Generalversammlung 
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Friedenssicherungseinsätze, die Aktivitäten des Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen, das Beschaffungswesen und die Programmleitung. Als Ergebnis 
seiner Prüfung des Ausschusses für Aufträge am Amtssitz unterbreitete das Amt Empfeh-
lungen für Effizienzsteigerungen beim Überprüfungsprozess (A/58/294). In seinem Bericht 
über die Prüfung der zu jenem Zeitpunkt noch gemeinsamen Anklagebehörde der Interna-
tionalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda (A/58/677) emp-
fahl es die Stärkung der Planungs- und Überwachungstätigkeit und die beschleunigte Re-
krutierung leitender Mitarbeiter. Zwei Prüfungsberichte an die Generalversammlung be-
fassten sich mit der Verwaltung von Treuhandfonds für Friedenssicherung (A/58/613) und 
mit den Rekrutierungspolitiken und -verfahren für Bedienstete der Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze (A/58/704). 
 
 

Disziplinaruntersuchungen 
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falls berechtigt, sich Aufzeichnungen von Personen zu beschaffen und Personen zu befra-
gen, die nicht mit den Vereinten Nationen verbunden sind und die möglicherweise über für 
die Untersuchung sachdienliche Kenntnisse verfügen, und sie kann die Mitgliedstaaten um 
ihre Zusammenarbeit bei der Durchführung der Ermittlungen ersuchen. Es hat mich ermu-
tigt, dass der Sicherheitsrat mit seiner Resolution 1538 (2004) die Ernennung der Kommis-
sion einstimmig begrüßt und die Provisorische Behörde der Koalition, Irak und alle ande-
ren Mitgliedstaaten, einschließlich ihrer nationalen Regulierungsbehörden, aufgefordert 
hat, uneingeschränkt mit der Untersuchungskommission zusammenzuarbeiten. 
 
 

Stärkung der Vereinten Nationen 
 
 

255. Die Durchführung meiner Agenda für weitere Veränderungen, die ich der General-
versammlung vor zwei Jahren vorgelegt habe, ist jetzt größtenteils abgeschlossen. Im ver-
gangenen Herbst habe ich der Versammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen 
Sachstandsbericht (A/58/351) sowie eine Reihe ergänzender Berichte zu spezifischen Re-
formvorschlägen vorgelegt. An dem von der Versammlung im letzten Herbst erörterten 
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258. Die beim Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte vorgenommenen Refor-
men werden in Kapitel IV im Einzelnen dargestellt, so auch die vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Stärkung der einzelstaatlichen Schutzsysteme sowie zur Verbesserung der Ver-
tragsumsetzung und der Leitung des Amtes. Die verstärkte Unterstützung der Berichterstat-
ter und des Systems der besonderen Verfahren ist nach wie vor eine grundsatzpolitische 
Vorrangfrage. Die neue Hohe Kommissarin wird sich im kommenden Jahr mit diesen und 
anderen Punkten beschäftigen, insbesondere auch mit der Personalausstattung ihres Amtes. 

259. Zwei größere Berichte, die im Zusammenhang mit dem Reformpaket von 2002 zu 
erstellen waren, wurden im vergangenen Jahr fertiggestellt. Der eine verdeutlicht die Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit bei einigen ausgewählten Fragen; der andere befasst sich mit der Tätig-
keit der Gruppe namhafter Persönlichkeiten für die Beziehungen zwischen den Vereinten 
Nationen und der Zivilgesellschaft. Insbesondere zu dem letzteren Bericht werden noch 
erhebliche Folgearbeiten erforderlich sein, da die Empfehlungen der Gruppe bedeutsame 
institutionelle und systemische Auswirkungen auf die Vereinten Nationen haben. Kapi-
tel VII des vorliegenden Berichts enthält weitere Einzelheiten über die Ergebnisse der 
Gruppe sowie über die vorgeschlagenen nächsten Schritte. 

260. Die Fonds und Programme haben weitere Fortschritte bei der Verstärkung ihrer Prä-
senz auf Landesebene erzielt. Unter anderem wurden Leitlinien für die gemeinsame Pro-
grammierung und die Erfassung der in Ländern in Postkonfliktsituationen gewonnenen Er-
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Kapitel VII 
  Partnerschaften 

 
 

  Kommunikation 
 
 

263. Wie ich in meinem letztjährigen Bericht über die Tätigkeit der Vereinten Nationen 
ausgeführt habe, nahm die Hauptabteilung Presse und Information eine weitreichende 
Neuausrichtung ihrer Prioritäten, Strukturen und Prozesse vor. Ihr neues Operationsmodell 
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271. Ein weiteres innovatives Mittel zur Förderung des Verständnisses der Öffentlichkeit 
für die Tätigkeit der Vereinten Nationen war die Erteilung der Drehgenehmigung für den 
Spielfilm The Interpreter in den Räumlichkeiten des VN-Amtssitzes. Die Entscheidung fiel 
nach eingehenden Überlegungen und Gesprächen. Ausschlaggebend war letztlich die 
Überlegung, dass im Endergebnis die Vereinten Nationen einem breiten Publikum näher 
gebracht würden. 

272. In dem Bemühen, die Aufmerksamkeit auf wichtige Fragen zu lenken, über die oft-
mals nicht genug berichtet wird, verfasste die Hauptabteilung Presse und Information eine 
Liste der "Zehn Geschichten, über die die Welt mehr erfahren sollte". Darauf fanden sich 
die Not von Kindersoldaten in Uganda, die Krise in der Zentralafrikanischen Republik, die 
Entwicklungen, die zum Abschluss eines neuen Vertrags über die Rechte von Behinderten 
führen könnten, und die von der Überfischung ausgehende Bedrohung des Lebensunter-
halts von weltweit 200 Millionen Menschen. Die Initiative stieß auf ein positives Echo sei-
tens der Büros und Stellen der Vereinten Nationen, die Ideen zu dem Projekt beisteuerten, 
und sie konnte die Aufmerksamkeit zahlreicher Nachrichtenorganisationen sowohl auf die 
Geschichten selbst als auch auf die breitere Frage lenken, welche Rolle den Medien bei der 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit zukommt. 

273. Die Dag-Hammarskjöld-Bibliothek nutzte die Technologie, um ihre Produkte zu mo-
dernisieren; ihr UNBISnet-Katalog ist jetzt mit dem Volltext aller Dokumente in allen 
sechs Amtssprachen auf dem Elektronischen Dokumentenarchiv verknüpft. In dem Ver-
zeichnis der Reden wurden zusätzliche Verknüpfungen auf den Volltext der Reden und in 
den Abstimmungsprotokollen auf den Volltext von Resolutionen gelegt. Eine gründliche 
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276. Derzeit werden Sondermaßnahmen durchgeführt, um Nutzern mit Behinderungen 
den Zugang zu den Inhalten der Internetseite zu erleichtern. Eine Arbeitsgruppe des Beirats 
für Veröffentlichungen hat bereits technische Richtlinien entworfen, und alle Büros, die 
Inhalte liefern, werden angehalten, diesen Richtlinien so weit wie möglich zu folgen. 

277. Das Internet-Portal "Nachrichtenzentrum der Vereinten Nationen" ist jetzt in allen 
Amtssprachen verfügbar und verzeichnet ständig steigende Besucherzahlen. Die von Mit-
arbeitern der Sektion Pressedienst dort eingestellten Artikel erscheinen immer häufiger auf 
den Internetseiten verschiedener Büros und Organisationen der Vereinten Nationen, aber 
auch bei großen Medienagenturen, nichtstaatlichen Organisationen und anderen externen 
Stellen. Der E-Mail-Nachrichtendienst des Zentrums in englischer und französischer Spra-
che hat bereits mehr als 25.000 Abonnenten in über 100 Ländern. Dieser Dienst sollte bis 
Ende 2004 in allen Amtssprachen verfügbar sein. 

278. Was nun unsere traditionellere Öffentlichkeitsarbeit betrifft, so ist mit Genugtuung 
festzustellen, dass die Teilnehmerzahlen an den Besucherführungen am Amtssitz der Ver-
einten Nationen, die nach den Ereignissen des 11. September 2001 stark zurückgegangen 
waren, im Berichtszeitraum wieder angestiegen sind. 

279. Radio Vereinte Nationen liefert weiter tägliche und wöchentliche Nachrichtensen-
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zugewiesen. Die Gesamtsumme aller Mittel von anderen Finanzierungspartnern, bei-
spielsweise multilateralen und bilateralen Gebern, betrug 187,4 Millionen Dollar. Weltweit 
wurden Projekte in den folgenden vier Programmbereichen finanziert: Gesundheit von 



 

 72 

Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen  

europäischer Stiftungen für innovative Zusammenarbeit), PricewaterhouseCoopers, der 
US-Handelskammer und Vodafone. 

287. Im Jahr 2004 übernahm der UNFIP die Verantwortung für die Unterstützung meines 
Sonderberaters für Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden, insbesondere bei seinen 
Aktivitäten zur Förderung von Feldprojekten, bei denen der Sport als Mittel zur Förderung 
der Entwicklung eingesetzt wird. 

 
 

  Projektdienste 
 
 

288. Im Rahmen einer 2003 eingeleiteten, mehrjährigen Initiative ist das Büro der Verein-
ten Nationen für Projektdienste (UNOPS) bemüht, seine Finanzlage und seine Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern sowie sein Personal, seine Abläufe und seine Technologien 
im Hinblick auf den Erwerb neuer Aufträge und die kostenwirksame und effiziente Dek-
kung des Bedarfs seiner Klienten und des Marktes zu straffen. Um die Voraussetzungen für 
die langfristige Bestandfähigkeit des UNOPS zu schaffen, muss seine Leitung in den Jah-
ren 2004 und 2005 einige strategische Investitionen tätigen. Das Ziel ist es, das UNOPS zu 
einer klientenorientierten Organisation umzugestalten, die wirksam zur Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele und zur breiteren Friedens- und Entwicklungsagenda der 
Vereinten Nationen beiträgt. 

289. Bei seinem Programmvollzug 2003 hielt das UNOPS weiter an seinem Grundsatz 
der Eigenfinanzierung fest. 2003 wurden Projekte im Gesamtwert von 490,6 Millionen 
Dollar durchgeführt; den Einnahmen in Höhe von 66,2 Millionen Dollar stehen Ausgaben 
von 47,8 Millionen Dollar gegenüber. Das UNDP ist nach wie vor der Hauptklient des 
UNOPS, das auf Grund seines anerkannten Sachverstands bei der Darlehensüberwachung 
und -auszahlung außerdem ein geschätzter Partner des Internationalen Fonds für landwirt-
schaftliche Entwicklung und anderer Kreditinstitutionen war. 

 
 

Zivilgesellschaft und Unternehmenspartnerschaften 
 
 

290. Nach einem Jahr eingehender Konsultationen auf Landes- und Regionalebene sowie 
auf globaler Ebene legte meine Gruppe namhafter Persönlichkeiten für die Beziehungen 
zwischen den Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft ihren Bericht "We the peoples: 
civil society, the United Nations and global governance" (Wir, die Völker: Zivilgesell-
schaft, Vereinte Nationen und Weltordnungspolitik) (A/58/817) vor. Die Gruppe stützte ih-
re Vorschläge auf die folgenden vier Hauptgrundsätze: Um dem sich wandelnden Charak-
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Zugangs zu den Vereinten Nationen, die Bereitstellung der notwendigen zusätzlichen Res-
sourcen und die Wahrnehmung einer globalen Führungsrolle beim Ausbau der Beziehun-
gen zur Zivilgesellschaft. 

291. Der Bericht der Gruppe bildet einen wertvollen Beitrag zu dem Reformprozess der 
Vereinten Nationen. Ich freue mich insbesondere darüber, dass die Gruppe einige konkrete 
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Kapitel VIII 
  Fazit 

 
 

295. Wie dieser Bericht zeigt, haben die Vereinten Nationen im Einklang mit den Grund-
sätzen und Zielen ihrer Charta auch in diesen schwierigen Zeiten weiter eine breite Vielfalt 
von Tätigkeiten wahrgenommen. In diesen Tätigkeiten spiegeln sich alle großen interna-
tionalen Probleme und Anliegen, und sie sind Teil des Kampfes für eine Welt, in der größe-
re Gerechtigkeit herrscht. Trotz der geradezu überwältigenden Herausforderungen und 
Hindernisse tragen die Bemühungen der Organisation zum Aufbau einer besseren Zukunft 
bei. 

296. Die Verfasser der Charta ließen sich von dem zentralen Gedanken leiten, dass der 
Weltfriede nur dann von Dauer sein kann, wenn er auf dem Fundament der Interdependenz 




